Landeshauptstadt
A Munchen
Baureferat
Hochbau

Baustandards
in Gebauden der Landeshauptstadt Mtnchen

Qualitatsvorgaben Haustechnik — Luftung
QVH-L

Stand 06.2024



Die Bezeichnung H7 und H8 gilt in allen Dokumenten auch fir die Mitarbeiter*innen der
Technischen Geb&udeausrustung in den Abteilungen H1 und H2.

Vorbemerkungen
Raumlufttechnische Anlagen gehdren zum Standard der technischen Geb&udeausstattung.

Sie sind so zu planen, erstellen und zu betreiben, dass mit ihnen sowohl ein wirtschaftlicher und
funktionssicherer, wie auch ein energiesparender und umweltvertraglicher Betrieb moglich ist.

Der "Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen”
(AMEV) hat die Aufgabe die Bauverwaltungen des Bundes, der Lander und der kommunalen
Selbstverwaltungskorperschaften unter Beachtung ihrer Eigenverantwortung beim Planen,
Bauen und Betreiben ihrer Anlagen der Technischen Gebaudeausristung (TGA) zu
unterstitzen. Insbesondere erfordern die begrenzt verfiigbaren Ressourcen bei den
Finanzierungs- und Betriebsmitteln eine fachkompetente und vor allem aktuelle
Informationsplattform, die von allen Verwaltungsebenen mit ihren jeweils speziellen Sach- und
Verfahrenskenntnissen gespeist wird.

Deshalb sind die bundesweiten Empfehlungen des Arbeitskreises AMEV in der jeweils
gultigen Fassung als grundlegende Standards eingefiihrt!. Zusatzlich sind die
Praxiserfahrungen im Bereich der Landeshauptstadt Minchen (LHM) in den
Qualitatsvorgaben Raumlufttechnische Anlagen zusammengestellt.

Zur besseren Ubersicht sind die Kapitel mit Erganzungen der Landeshauptstadt Miinchen im
folgenden Inhaltsverzeichnis der AMEV-Empfehlung RLT-Anlagen 2023 gekennzeichnet.

Die beschriebenen Standards sollen und kénnen die Kenntnisse und Erfahrungen der
Planer*innen nicht ersetzen.

Abweichungen von den Standards sind aktenkundig zu begriinden. Die Abteilungen H7 und HZ
erhalten einen Abdruck sofern nicht im Text ausdriicklich eine Genehmigung der Abteilung H7
bzw. HZ vorgegeben ist. Die erforderlichen Genehmigungen sind zum friihestmdglichen
Zeitpunkt einzuholen.

Ansprechpartner*innen:
Baureferat — Hochbau, Haustechnik (H7)

Baureferat — Hochbau, Zentrale Aufgaben (HZ1)
Baureferat — Hochbau, Technisches Gebaudemanagement (H9)

1 RLT-Anlagen 2023 (siehe Anhang A6)
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1. Allgemeines

1.2 Anwendung
Der Anwendungsbereich erstreckt sich bei den Gebauden der Landeshauptstadt Minchen auf
alle:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten;
- Sanierungen, Modernisierungen und Erneuerungen;

- Instandhaltungsmalinahmen

14 Anforderungen

Auf Basis des Beschlusses ,Grundsatzbeschluss Il / Klimaneutrales Minchen 2035 und
Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030: Von der Vision zur Aktion“ vom 19.01.2022,
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040) wurde vom Baureferat in Abstimmung mit dem RBS und
dem KR und unter fachgutachterlicher Begleitung des Fraunhofer IBP ein umfassendes, in
einzelne Module unterteiltes MaRnahmenpaket entwickelt, welches einen ganzheitlichen Blick
auf den Lebenszyklus von Gebauden beriicksichtigt.

Die jeweiligen Mainahmen werden ausfihrlich in Anlage 3b des Grundsatzbeschlusses Il
dargestellt.

Ein bestandiges Ziel der Landeshauptstadt Minchen ist es, Geb&ude zu bauen, die mit
moglichst wenig aktiver Technik ausgestattet vollwertig funktionieren (suffizienter Low-Tech-
Einsatz der Gebaudetechnik).

Abhangig von der Geb&udekategorie ist nach Anlage 3b zum Grundsatzbeschluss Il der Einsatz
von RLT-Anlagen mit Warmertckgewinnung in einer Gesamtabwagung aller
projektspezifischen Belange zu prifen und entsprechend einzuplanen. (Anlage A28 Auszug aus
der Anlage 3b zum ,Grundsatzbeschluss Il / Klimaneutrales Minchen 2035 und Klimaneutrale
Stadtverwaltung 2030: Von der Vision zur Aktion“ vom 19.01.2022, (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 /
V 05040) - Seite 13)“

Den Empfehlungen u.a. des Umweltbundesamtes folgend gibt BAU H7 als Planungsgrundlage
ein Hybrides Liftungskonzept stadteigener Gebdude vor.

Durch eine integrale Planung und die konsequente Umsetzung des ,Hybriden
Luftungskonzeptes stadteigener Gebaude® (siehe Pkt. 2.1.8) werden mdglichst einfache und
robuste RLT-Anlagen mit reduzierten Investitions- und Betriebskosten dimensioniert und
realisiert.

Das System ist friihzeitig in das energetische Gesamtkonzept des Gebéaudes einzubinden und
mit Architektur und Bauphysik abzustimmen.

Bereits bei der Planung und Ausfiihrung sind die Ubergabeanforderungen an den Technischen
Betrieb zu beachten. Die Checklisten Baubestandsdokumentation fur Luftungsarbeiten DIN
18379 sowie fur Geb&dudeautomation DIN 18386 (MSR- H/L/S) (Anlage A10 + Anlage A12).
sind anzuwenden.
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1.4.2.1 ASR A3.6 Luftung

Damit die StoR3liftung fur das Hybride Luftungskonzept stadteigener Gebaude ausreichend
erma@glicht wird, sind die Vorgaben fur die freie Liftung gemafld ASR A3.6 zwingend einzuhalten.
Die hierzu erforderlichen Voraussetzungen (freier Luftungsquerschnitt, Raumtiefe) sind von den
beauftragten Architekturbiiros einzuplanen, darzustellen, auf geeignete Weise nachzuweisen
und zu dokumentieren.

1.4.3 Anforderungen an die Raumtemperatur

Fur die Raumtemperaturen im Aufenthaltsbereich gelten grundsatzlich die Werte geman
Arbeitskreis (AK) Energieeinsparung des Deutschen Stadtetages, Hinweise zum kommunalen
Energiemanagement — Ausgabe 4.2, ,Raumtemperaturen und Innenraumbeleuchtung im
Gebaudebestand” (Anlage A13).

2. Grundlagen

211 Stromungsformen im Raum
Bei RLT-Anlagen mit Kiihlung sind bevorzugt Systeme mit Schichtstrémung (Quellluftstrémung)
einzusetzen.

2.1.8 Hybride Liftungssysteme
Hybrides Liftungskonzept stadteigener Gebaude:

Den Empfehlungen u.a. des Umweltbundesamtes folgend gibt BAU H7 als Planungsgrundlage
ein Hybrides Liftungskonzept stadteigener Gebaude vor.

Der Gesamtauf3enluftvolumenstrom setzt sich hierbei aus zwei Bausteinen zusammen:

Baustein 1 des Hybriden Liuftungskonzeptes stadteigener Gebéaude ist ein zentrales, bzw.
dezentrales raumlufttechnisches System (RLT-Anlage) mit Warmertckgewinnung und einer
Einrichtung zur thermischen Umgehung der Warmeruckgewinnung. Diese RLT-Anlage
Ubernimmt einen, auf das Gebaude und die Nutzer*innen abgestimmten definierten Anteil des
bendtigten Luftwechsels, die sogenannte Grundliftung.
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Baustein 2 des Hybriden Liftungskonzeptes stadteigener Geb&ude ist das gezielte Einbinden
der Nutzer*innen in puncto Fenstertffnen zur Stol3liftung, unterstiitzt durch eine geeignete
Visualisierung des CO;-Gehaltes (z.B. Luftungsampeln). Damit die StoRluftung fur das Hybride
Liftungskonzept ausreichend erméglicht wird, sind die Vorgaben fur die freie Luftung geman
ASR A3.6 zwingend einzuhalten. Die hierzu erforderlichen Voraussetzungen (freier
Laftungsquerschnitt, Raumtiefe) sind von den beauftragten Architekturbiiros einzuplanen,
darzustellen, auf geeignete Weise nachzuweisen und zu dokumentieren.

Die Kombination beider Bausteine ermdglicht eine effiziente Bellftung der Geb&ude unter den
komplexen Aspekten Raumlufthygiene, individuelles Wohlbefinden der Nutzenden, suffizienter
Technikeinsatz, Klimaneutralitat und Wirtschaftlichkeit.

Auf der Basis dieser beiden Bausteine ist ein energieeffizientes Luftungskonzept fir den Winter-
und Sommerfall zu erarbeiten. Eine erforderliche Nachtauskiihlung zum Nachweis des
sommerlichen Warmeschutzes sollte, sofern nicht tGber Bauteiltemperierung realisierbar, tUber
die RLT-Anlage realisiert werden.

221 Luftleitungen

Allgemeines

Die Dichtheit von runden Luftleitungen muss DIN EN 12237 und die von rechteckigen
Luftleitungen DIN EN 1507 entsprechen.

Der Aulzenluftvolumenstrom je Person muss im Aufenthaltsbereich eingehalten werden. Der
durch Undichtigkeiten erforderliche hoherer Luftstrom durch den Ventilator ist durch
Berechnung nach DIN EN 16798-7 festzustellen.

Wahl der Dichtheitsklasse

Als Standard wird festgelegt:

Klasse A (ATC 5) (0,027x pt 0,65x10-3[m3/(sm?)]) fiir Liftungszentralgerate und andere
Luftbehandlungseinheiten.

Klasse B (ATC 4) (0,009x pt 0,65 x10-3[m3/(sm32)]) gilt als Mindestanforderung an Luftleitungen,
Klasse C (ATC 3) wird nach DIN EN 16798-3 B 4.5 empfohlen.

Festgelegt wird, dass Luftleitungen fir Abluft und Fortluft der Klasse ETA 4 / EHA 4 (Klasse 4
entspricht Kichenabsaugungen, Abluft aus MillrAumen, Verarbeitung von Farben und Lacken)
innerhalb des Geb&audes grundsétzlich im Unterdruck betrieben werden. Fortluft der Klasse
EHA 4 muss lber Dach gefiihrt werden.

Fur besondere Anlagen werden die Anforderungen einzeln vorgegeben.

Dichtheit
Prifungen der Dichtheit werden nur durchgefiihrt, wenn andere als die oben beschriebenen
Standardfestlegungen zur Anwendung kommen.

Warme- und Kaltedammung an Luftleitungen

Ein Schutz der DAmmung vor Beschadigung (z.B. Ummantelung aus verzinktem Stahlblech) ist
nur in Bereichen mit Beschadigungsgefahr vorzunehmen. In allen zug&nglichen Bereichen ist
bis zu einer H6he von 2,5 m Uber FuRboden von Beschadigungsgefahr auszugehen.

222 Reinigungsoffnungen

Um die hygienischen Anforderungen (VDI 6022) zu erfillen sind Luftleitungen so mit
Reinigungsoffnungen zu versehen, dass das komplette Leitungssystem gereinigt werden kann.
Bereits in der Vorplanung ist mit dem Architekten der Platzbedarf fiir Reinigung, Instandhaltung,
Reparaturarbeiten und Transportwege (auch fur Ersatzteile, nicht nur fir die Erstinstallation)
festzulegen.

Lage und Grdl3e von Revisions6ffnungen in abgehangten Decken (mindestens

600 mm x 600 mm grol3 -vgl. Punkt 3.1- und leicht und ohne Werkzeug zu 6ffnen) sind
spatestens in den Entwurfsplénen darzustellen.
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Offnungen in Luftleitungen sind in der N&he von Bgen anzuordnen. Mindestmale der
Offnungen gemaR DIN EN 12097. Kleinere Offnungen nur dann, wenn in der Dokumentation
und auf dem Bezeichnungsschild an den Offnungen das Reinigungsverfahren klar angegeben
ist.

Bei der Verortung der Revisionsoffnungen ist die Schnittstelle mit der Mdblierung abzuklaren
(Offenbarkeit der Revisionsklappen in der Kiiche, fest verbaute Méblierung in schulisch
genutzten Raumen, etc.).

2.2.3 Ventilatoren und Luftungsgerate
Ventilatoren mit freilaufenden Radern und Direktantrieb sind standardmafig einzusetzen.

2.2.4 Luftfilter

In Abluftsystemen sind Einbauteile (Ventilatoren, Warmetauscher) grundsétzlich durch Einbau
einer ePM 10 = 50%-Filterstufe zu schitzen.

Abluft aus Kiichen muss vor der Einleitung in das Abluftkanalnetz durch eine leicht zu
reinigende Fettfilter-Stufe mit hohem Abscheide-Wirkungsgrad (= 98% bei Partikelgrofl3e

7 - 10 um) gefihrt werden.

2.25 Luftbefeuchtungseinrichtungen
Im Standardfall ist keine Be- und / oder Entfeuchtung vorzusehen. Fir besondere Anlagen
(z.B. Museen) werden Anforderungen einzeln vorgegeben.

Dampfluftbefeuchter mit elektrischer Eigendampferzeugung sollen nicht verwendet werden.
Spruh- (Dusen-) und Rieselbefeuchter mit Wassertank und Umlaufwasser (sogenannte
Luftwascher) dirfen nicht eingesetzt werden.

2.2.6 Warmelbertrager
Die Auslegung von WRG-Systemen und Lufterhitzern in der AuRenluft erfolgt nach den Norm-
AulRentemperaturen ohne Zuschlage.

2.2.7 Warmerickgewinnung (WRG)
Siehe Kap. 2.3.2

2.2.9 Brand- und Rauchschutzklappe
Brandschutzklappen in RLT-Anlagen sind nach DIN EN 15650:2010 einer regelmaRigen
Prifung/Inspektion zu unterziehen.

231 Kennwerte fir elektrische Antriebsleistungen der Zu- und Abluftventilatoren
Es gelten nachfolgende Zielwerte der spezifischen Ventilatorantriebsleistung fur jeden Ventilator
einer RLT-Anlage:

Anlagenausfiihrung SFP-Kategorie fur jeden SFP-Kategorie fir jeden
Zuluftventilator Abluftventilator

reine Abluftanlage - SFP 2

RLT-Anlage mit WRG SFP 3 SFP 3

Aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden kann es notwendig sein, einzelne Ventilatoren
mit einer schlechteren SFP-Klasse auszulegen. Uber alle Ventilatoren in der jeweiligen
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Nutzungseinheit oder Geb&ude ist SFP 4 als gewichteter Mittelwert (nach 865 GEG) mind.
einzuhalten.

Die hochste innere spezifische Ventilatorleistung von Liuftungsbauteilen gemaf Verordnung
(EU) Nr. 1253/2014 (Okodesignrichtlinie) SVLin imit ist einzuhalten.

2.3.2 Warmerickgewinnung (WRG)

Alle RLT-Anlagen im Giiltigkeitsbereich der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014
(Okodesignrichtlinie) miissen iiber ein WRG-System verfiigen.

Alle WRG-Systeme sind mit einer Einrichtung zur thermischen Umgehung auszustatten.
Die jeweils aktuellen Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 1253/2014 fir
Warmerickgewinnungssysteme sind als Mindestanforderung zu beachten.

2.4.1 Geb&audeautomation

Gebaudeautomation (GA):

Fur alle Neubauten, Instandsetzungen und Umbauten gelten die Qualitétsvorgaben
Haustechnik — Gebaudeautomation (QVH-GA) in der jeweils aktuellen Fassung (Anlage A4)

Zentrale Leittechnik (ZLT):

Bei allen Neubauten und GroRinstandsetzungen und bei jedem Umbau der Anlagen fur
Messen, Steuern und Regeln (MSR-Anlagen) sind die Betriebstechnischen Anlagen (BTA) und
die Gebaudeautomationsanlagen zum Anschluss an die Zentrale Leittechnik (ZLT)
vorzubereiten.

Eine frihzeitige Abstimmung mit dem Sachgebiet H72-GA und der/dem MSR-Planer*in ist
erforderlich.

3. Anforderungen und Auslegungsdaten fir ausgewahlte Anwendungsbereiche

3.0.1 Versammlungsstatten gemal Versammlungsstattenverordnung (VStattV)

Ein Versammlungsraum, der mehr als 200 Besucher*innen fasst, oder mehrere
Versammlungsrdume mit gemeinsamen Rettungswegen, die insgesamt mehr als 200
Besucher*innen fassen, sind eine Versammlungsstétte im Sinne der
Versammlungsstattenverordnung (81 Ziff. 1 VStattV). Versammlungsrdume mit mehr als 200 m?
Grundflache miissen mit Liftungsanlagen ausgestattet werden (8 17 Ziff. 2 VStattV).

Fur die Festlegung der MindestauRenluftvolumenstrome gilt QVH-L 4.3 ,Bestimmung der
Aulenluftvolumenstréme®. Die Anzahl der Personen ist gemaf § 1 (2) ziff. 1 - 4 VStattv
festzulegen.

Besonderheiten bei Versammlungsstatten in Schulen:

Ein Versammlungsraum wird in der Regel temporéar mit Sitzplatzen in Reihen und Stehplatzen
ausgerustet. Es ist daher 8§ 1 (2) Ziff. 2 VStattV mit zwei Besucher*innen je m? Grundflache
anzuwenden. Die Grundflache der Aula oder der Sporthalle wird nach schulischen Bedirfnissen
berechnet und Ubersteigt in der Regel den Bedarf an Flache fir eine Versammlungsstatte.
Somit muss eine zu grol3e Personenanzahl fur die Berechnungen zu Grunde gelegt werden.
Das Referat fur Bildung und Sport stellt daher zur Baugenehmigung einen Abweichungsantrag
von 8 1 (2) VStattV mit einer bestimmten Anzahl von Besucher*innen. Die Personenanzahl
gemal Abweichungsantrag ist fir alle Berechnungen maf3gebend.

Besonderheiten fur kleine Versammlungsstatten:

Nach § 17 ziff. 2 VStattV bendtigen Versammlungsraume mit einer Grundflache < 200 m? keine
Luftungsanlage. Bei einer Belegung mit 2 Personen / m? Grundflache ist in jedem Einzelfall die
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Notwendigkeit einer Luftungsanlage zu prifen. Ist eine Liftungsanlage erforderlich, so ist die
Luftmenge gemal der Festlegung im zweiten Absatz zu berechnen.

Zusatzlich zur Be- und Entluftung Uber eine RLT-Anlage muss eine StoRluftung Uber 6ffenbare
Fenster entsprechend den Vorgaben aus der ASR 3.6 moglich sein. Die hierzu erforderlichen
Voraussetzungen (freier Luftungsquerschnitt, Raumtiefe) sind von den beauftragten
Architekturblros einzuplanen, darzustellen, auf geeignete Weise nachzuweisen und zu
dokumentieren. Es ist ein energieeffizientes Luftungskonzept fir den Winter- und Sommerfall zu
erarbeiten.

3.0.2 Brenndfen

Die Uberschussige heifl3e Luft aus dem Brennraum von Keramik-Brenndfen muss nach auf3en
abgeleitet werden kdnnen. Aus dem Aufstellraum des Brennofens soll eine leitungsgebundene
Abfiihrung der Brenngase des Brennofens vorgesehen werden. Die Lage und Dimensionierung
der Leitung ist im Projekt abzustimmen. Bei Auf3en- und Fortluftklappen ist darauf zu achten,
dass diese in der Endlage dicht schlie3en.

Falls im Raumprogramm (jede Schulart) noch kein Brennraum vorgesehen ist, klart die
Projektleitung zu Beginn der Planung mit der Bauherrenvertretung den Bedarf.

3.2.1 Allgemeine Unterrichtsraume

Bei NeubaumaRnahmen von Bildungsgebauden (Schulen und Kindertageseinrichtungen) ist
das Hybride Liftungskonzept stadteigener Gebaude zu berticksichtigen. Bei der umfénglichen
Bestandssanierung ist der Einbau eines Hybriden Liftungskonzeptes prifen und im Regelfall
einzuplanen.

AMEV RLT Anlagen 2023 schléagt im Anhang 7.1 als Auslegungsvolumenstrom fur allgemeine
Unterrichtsraume in schadstoffarmen Geb&uden 7 l/(s*P) + 0,7 I/(s*m?2) vor und bezieht sich
damit auf die Tabellen B.6 und B.7 aus DIN EN 16798-1 und auf Tabelle B6 aus PD CEN/TR
16798-2-2019-05-09.

Dieser Auslegungsvolumenstrom versteht sich als Gesamtauf3enluftvolumenstrom und setzt
sich beim Hybriden Liftungskonzept stadteigener Gebaude zusammen aus einem definierten
Anteil mechanischer Be- und Entliftung [Baustein 1] plus gezieltes Einbinden der Nutzer*innen
in puncto Fensterdffnen unterstitzt durch eine geeignete Visualisierung des CO»-Gehaltes (z.B.
Laftungsampeln) [Baustein 2].

Der Anteil mechanischer Be- und Entliftung beim Hybriden Luftungskonzept stadteigener
Gebaude wird fur Unterrichtsraume in Schulen mit Minchner Lernhauskonzept auf

20 m3/(h Person) festgelegt (angelehnt an DIN EN 16798-1,Tabelle B.6 Kategorie lll,
schadstoffarmes Gebaude). Bei erheblichen Abweichungen zu den Standardvorgaben (wie
RaumgrofRen, Belegungsdichten, etc.) bzw. bei z.B. schallschutztechnischen Auflagen ist ggf.
eine eigene Berechnung/Simulation anzustellen.

Weitere Details zum Hybriden Luftungskonzept stadteigener Gebaude siehe Kapitel 2.1.8.

Das Hybride Liftungskonzept ist sowohl in allgemeinen Unterrichtsraumen wie auch in
Fachlehrsélen umzusetzen.
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3.2.2 Aulen und Festrdume

Es gilt fur die Festlegung der Mindestauf3enluftvolumenstrome Kap. 4.3. ,Bestimmung der
AuRRenluftvolumenstrome®.

Bei einer Nutzung der Aula als Versammlungsstatte gilt Kap. 3.0.1

3.2.3 Naturwissenschaftliche Fachraume

Die Bestimmungen gelten auch fiir 3.3.3 Laboratorien.

Die zug- und staubfreie Nachstrémung der konstant (z.B. aus Lagerschréanken) bzw.
bedarfsabhangig (z.B. aus Digestoren) abgesaugten Luftmengen ist sicher zu stellen.
Lagerrdume fir gefahrliche Arbeitsstoffe

Die Bestimmungen gelten auch fiir 3.3.3 Laboratorien

Die zug- und staubfreie Nachstrémung der konstant (z.B. aus Lagerschréanken) bzw.
bedarfsabhangig (z.B. aus Digestoren) abgesaugten Luftmengen ist sicher zu stellen.

3.2.6 Lehrkiichen
Lehrkiichen sind keine gewerblichen Kiichen. Sie werden wie Fachlehrséle betrachtet.
Die Sicherstellung der Warme- und Feuchteabfuhr muss in der Planung bericksichtigt werden

3.2.7 Toilettenraume in Schulen
Vorhandene Fenster in Toilettenrdumen sollen 6ffenbar sein. Auch bei vorhandener
mechanischer Beliiftung wird die Einhaltung der Liftungsquerschnitte nach ASR 4.1 empfohlen.

3.3.3 Laboratorien
siehe 3.2.3 Naturwissenschaftliche Fachrdaume

3.3.3.1 Lagerraume fur geféhrliche Arbeitsstoffe
siehe 3.2.3 Naturwissenschaftliche Fachrdaume

3.5.1 Sporthallen
Bei einer Nutzung der Sporthalle als Versammlungsstatte gilt Kap. 3.0.1

Fur Sporthallen in Schulen ohne Zuschauerplatze gilt:

- Bei kleinen Hallen, typische Grof3e 15 x 27 m?, sogenannte Einfach-Hallen, ist in der Regel
keine raumlufttechnische Anlage erforderlich.

- Bei grolReren Hallen, sogenannte Zweifach- oder Dreifach-Hallen, mit zuséatzlicher Nutzung
durch den Freizeitsport (auch Sportvereine) ist die Moglichkeit der natirlichen Liftung zu
prufen. Sollte ein ausreichender natirlicher Luftaustausch nicht méglich sein (z.B. bei
unzulassiger Schallemission durch den Sportbetrieb oder auch bei Umbauten im Bestand)
wird die raumlufttechnische Anlage gemaf3 DIN 18032-1 und AMEV RLT-

Anlagen Anhang 7.1, 3.5.1 bemessen (Anlage A6).

Sporthallen mit Zuschauerplatzen sind grundsatzlich mit raumlufttechnischen Anlagen
auszustatten.

Es ist ein groRtmdglicher Anteil nattrlicher Bellftung Uber 6ffenbare Fensterflachen auch bei
vorhandener RLT-Anlage anzustreben.
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354 Umkleideraume und

3.55 Wasch- und Duschraume

Es sind Zu- und Abluftanlagen vorzusehen.

Die Bemessung der Gesamtluftmenge Dusch- / Waschraum und zugehdriger Umkleide erfolgt
nach Anhang 7.1, 3.1.4 und 3.1.5, AMEV RLT-Anlagen, nur mit dem Raumvolumen des
Waschraumes (Anhang, Anlage A6).

In einer Kontrollrechnung wird die Luftmenge bestimmt mit: Anzahl der Duschplatze x 100 m3/h.
Die kleinere Luftmenge aus beiden Berechnungen ist der Auslegungswert.

Die Luftfihrung soll mit Zuluft in den Umkleiderdaumen und Abluft aus den Dusch- und
Waschraumen erfolgen. Eine ausreichend grofRe und zugarme Uberstrémung zwischen den
Bereichen ist vorzusehen.

3.6.1 Nebenrdaume in Baderbauten
Fur Umkleide-, Wasch- und Duschraume gilt QVH-L 3.5.4 und 3.5.5.

3.9 Rechenzentren (RZ) einschl. RZ-Flachen/Bereiche
Bei erforderlicher Kiihlung sind Umluft-Klhlgeréte einzusetzen.
Die Ansaugtemperatur der Serverschranke (in Bodennahe) soll < 26°C betragen.

3.11 Kichen
Es sind die Qualitatsvorgaben Haustechnik — Kiichenplanung (QVH_KUC_ENTWURF) zu
beachten (Anlage A31).

Absatz 1 in der AMEV RLT-Anlagen gilt nicht fir Schulen und Kindertagesstatten.

Bei Kindertagesstatten mit bis zu zwei Gruppen (< 50 Vollessen) ist die Notwendigkeit einer Be-
und Entliftungs-Anlage in jedem Einzelfall zu prifen.

Bei Kindertagesstéatten mit mehr als 50 Vollessen und in Schulen sind RLT-Anlagen Standard.
RLT-Anlagen fir Kiichen dienen der Abfuhr von Wrasen und Warme, in der Regel erhalten sie
keine Kuhlung.

Die Anforderungen aus den Arbeitsstéattenrichtlinien sind zu beriicksichtigen.

Die Regelung der Zulufttemperatur erfolgt Uber eine Konstanttemperaturregelung.

Die AuRRenlufterwarmung kann im begriindeten Einzelfall auch mit einem Elektroheizregister
erfolgen, wenn der Einsatz eines heizwasserbetriebenen Registers einen unvertretbar hohen
Installations- oder Betriebsaufwand erfordern wiirde.

Fur die in Schulen und Kindertagesstatten angewendete Verpflegungsart ist der Volumenstrom
in Anlehnung an VDI 2052 zu ermitteln.
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Die Gleichzeitigkeitsfaktoren sind mit der Kiichenplanung und H71 abzustimmen.
Die Abluftanlagen werden nach VDI 2052 bemessen. Von den Standardwerten abweichende,
tatsachlich zu erwartende Feuchte- und Warmeabgaben der Gerate sind zu berticksichtigen.

Die Wrasen der Kocheinheiten (Herd, HeiRluftdampfer) werden mit ausreichend bemessenen
Abzugsanlagen erfasst. Es ist energetisch, technisch und wirtschaftlich zu prifen, ob
Dunstabzugshauben oder Luftungsdecken zum Einsatz kommen.

Eine Feuerldschanlage nach DIN EN 16282-7 muss grundsétzlich nicht eingebaut werden.
Jedoch kann sie z.B. durch:

- eine Verpflichtung aus dem Brandschutzkonzept,

- die Umsetzung der DGUV-R 110-003/2019, insb. Kap. 3.3.1

- privatrechtliche Vereinbarungen mit dem Sachversicherer,

erforderlich sein.

Hierzu ist die Presseinformation vom 07.02.2017 des Industrieverband Haus-, Heiz- und
Kichentechnik e.V. HKI zu beachten (Anlage A19).

Splulmaschinen erhalten eine separate Abluftanlage. Die Wrasen werden je nach Erfordernis
und Spulmaschinentyp tber Direktanschluss oder eine Haube erfasst.
Bei Einsatz von Induktions- und Kondensationshauben ist die Wirtschaftlichkeit nachzuweisen.

Die Fortluftfiihrung erfolgt immer Uber Dach (h6chster Punkt des Gebaudes). Bei mdglicher
Belastigung von Nachbarn ist die Lage der Fortluftéffnung mit den zustandigen stadtischen
Dienststellen abzustimmen.

Dunstleitungen missen innen glatt und gegen den Austritt von Fett und Kondensat abgedichtet
sein. Sie mussen in ihrer ganzen Lange Uberprifbar sein.

Reinigungsoéffnungen sind im Einvernehmen mit der/dem zusténdigen
Bezirkskaminkehrermeister*in festzulegen. Sie sollen bei jedem Knick und in Abstdnden von ca.
2 m in horizontalen Leitungen angeordnet werden. An geeigneten Stellen miissen leicht 6ffen-
und verschlieBbare Ablaufstutzen angeordnet werden, immer in unmittelbarer Nahe zu einer
Reinigungsoffnung. Hohenverspriinge in der horizontalen Leitung sowie der Ubergang der
horizontalen zur vertikalen Dunstleitung sind mit einer Reinigungsoffnung und einem
Ablaufstutzen zu versehen. Unter den Reinigungsoffnungen sind in der Unterdecke
Durchstiegsoffnungen vorzusehen; die Grol3e ist abzustimmen auf die Dunstleitung, mindestens
jedoch 600mm x 600mm (vgl. Pkt. 2.2.2).

Schnittstellen mit der Kiichenmoblierung sind friihzeitig zu klaren, um die uneingeschrénkte
Zuganglichkeit sicherzustellen.

Dunstleitungen sind im Unterdruck zu betreiben (siehe auch 2.2.1 Luftleitungen). Die
notwendige Druckleitung zwischen Ventilator und Austritt Gber Dach ist mdglichst kurz und mit
druckdichten Leitungen auszufuhren.

Die Anlagen sind mindestens zweistufig auszufuhren und mit einer Bedarfs-Regelung

auszustatten.

Fur die Steuerung der Abluftanlage wird in der Kiiche eine Schalttafel mit Tastern und

Kontrollleuchten mit folgenden Schaltmdglichkeiten angeordnet:

- Abluft Dunstabzugsanlage: Schaltméglichkeit ,Aus - Kleine Stufe - GroRe Stufe®. ,Kleine
Stufe” entspricht dabei ca. 50%, "GrolRe Stufe" entspricht 100% des maximalen
Abluftvolumenstromes der Dunstabzugsanlage.

- Abluftanlage Spulmaschine: Schaltmdglichkeit "Aus - Ein". "Ein" entspricht 100% des
maximalen Abluftvolumenstromes der Spilmaschine.

Eine Ubererfiillung dieser Anforderungen ist nicht erwiinscht. Die unkomplizierte Bedienung
der Anlagen steht im Vordergrund. Bei digitalen Steuerungen sind die geforderten
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Schaltmdglichkeiten in der ersten Bedienebene anzuordnen. Eventuell weitere
Stellmdglichkeiten in tieferen Ebenen.

Die Zuluftanlage wird automatisch in Abhangigkeit vom Schaltzustand der Abluftanlagen
gesteuert.

Es ergeben sich folgende mdgliche Betriebszustande:

Abluftanlage Zuluftanlage
(Schaltung manuell an
Schalttafel) (automatische
Dunstabzug Spulmaschine Folgeschaltung) Bemerkung
Aus Aus Aus
Stufe 1 Aus Stufe 1 fiir Kiichen mit
Stufe 2 Aus Stufe 2 Ein- oder
AUS Ein Stufe 1 Mehrschichtbetrieb
Stufe 1 Ein Stufe 2
Stufe 2 Ein Stufe 3 Nur bei Mehrschichtbetrieb

Eine Ubergeordnete automatische Abschaltung erfolgt grundsatzlich nach Betriebsschluss (ggf.
Festlegung mit den Nutzer*innen).
Eine Stérungsmeldung an eine Ubergeordnete Stelle ist vorzusehen.

Beim Einbringen der Zuluft ist geman ASR 3.6, Kap 6.4 (1) unbedingt darauf zu achten, dass
die Zuluft so verteilt wird, dass sie frei von unzumutbarer Zugluft und in ausreichendem Mal3e
in den Aufenthaltsbereich gelangt.

Die Vorgaben der gesetzlichen Unfallversicherung DGUV-R 110-003/2019 sowie die
Arbeitsstattenrichtlinie ASR 3.5 und das Arbeitsschutzgesetz sind einzuhalten.

3.11.1 Kichennebenrdume

Die Luftung von Kiichennebenrdumen erfolgt unabh&ngig von der Kichenliftung mit den
Luftmengen gemal VDI 2052, Punkt 9.5, Tabelle 4. Eine eventuell notwendige Bellftung
aufgrund von zusatzlich anfallenden Warmelasten in Ra&umen mit Tiefkihlschranken ohne
aul3enliegende Ruckkuhler ist zu berticksichtigen.

Die Feuchteabfuhr in Raumen mit Tiefklhl- / Kiihlschranken mit auRenliegenden Riickkihlern
ist sicherzustellen (Schimmelbildung durch Kondenswasser an den Geréten).

Eine eventuell notwendige (Hinter-) Luftung der TotrAume bei Kiihl- und Tiefkihlrdumen ist mit
der Kuchenplanung abzustimmen.

Uberstromungen von der Kiiche aufgrund von Druckunterschieden sind zu vermeiden.

3.13 Wohnung THV
Der Feuchteschutz nach DIN 1946-6 ist nachzuweisen.
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4, Planung und Ausfiihrung

4.3 Bestimmung der AulRenluftvolumenstréme

Grundsatzlich werden die Mindest- AuRenluft bzw. Zuluftvolumenstrome gemalf ,Anhang 7.1 —
»1Auslegungsdaten flr Ubliche Raumarten der AMEV RLT-Anlagen zur Dimensionierung
verwendet.

Erfolgt die Be- und Entliftung zum Erreichen der geforderten Raumluftqualitat nach dem
Hybriden Liftungskonzept stadteigener Gebaude, so orientiert sich die Auslegung des
AuRRenluftvolumenstromes der RLT-Anlage [Baustein 1] an DIN EN 16798-1, Tabelle B.6 und
Tabelle B.7, Kategorie Ill, schadstoffarmes Gebaude).

Der Zuluftvolumenstrom ist mit den Heiz-, Feuchte- bzw. Kiihllasten oder Emissionen im Raum,
die durch die Liftung zu Gbernehmen sind, zu bestimmen. Ist der Abluftvolumenstrom durch
Einrichtungen im Raum (z.B. in Fachlehrsalen durch Digestoren oder
Chemikalienlagerschanke) vorgegeben, so ist dieser als Mindestvolumenstrom in der
Berechnung zu verwenden.

4.10.2 Kalteversorgung

Bei Projekten mit PV-Anlage ist zu priifen, ob bei vorhandenem Kihlbedarf eine
Kalteerzeugung durch Strom die Nutzung von Eigenstrom erhéht und somit die
Uberschusseinspeisung reduziert werden kann.

Die Schnittstellen zu H8 mussen friihzeitig im Projekt abgestimmt werden

4.14.2 AuRenluftansaugoffnung/Fortluftaustrittséffnung
Anordnung von Aul3enluft- Ansaugdffnungen und Fortluft- Austrittséffnungen erfolgt geman
DIN EN 16798-3 in Verbindung mit CEN/TR 16798-4.

4.14.3.1 Schallschutz
Fur die Auslegung der zulassigen Schalldruckpegel im Raum werden die Angaben in der AMEV
RLT-Anlagen zu Grunde gelegt (Anlage A6).
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4.14.3.3 Entrauchung von Gebauden
4.14.3.4 Rauchfreihaltung von Rettungswegen

5. Beispielhafte Systemldsungen

5.1 Allgemeine Unterrichtsraume (z. B. Seminarraume)
5.2 Horsaal

5.3 Laborgebaude

5.4 GrofR3e Versorgungssysteme mit Mehrzonenanlage
5.5 Kichen

5.6 Rechenzentrum

6. Betreiben von RLT-Anlagen

6.1 Betreiberpflichten

6.2 Inbetriebnahme und Ubergabe/Ubernahme

6.3 Bedienen

6.3.1 Stellen

6.3.2  Uberwachen
6.4 Instandhaltung
6.4.1 Inspektion
6.4.2 Wartung

6.4.3 Instandsetzung und Verbesserung

6.4.4 Instandhaltungsmanagement

6.5 Energetische Inspektion

6.6 Energiemonitoring und -controlling

7. Anhéange

7.1 Zusammenstellung von Auslegungsdaten flr ausgewahlte Anwendungsbereiche

7.1.1 Luftung unter Pandemiebedingungen, insbesondere von Schulen und
vergleichbarer Raume

7.1.2 Systemkriterien zur Raumbellftung

7.1.3 Vergleich zentraler und dezentraler Systeme

7.2 Checkliste Betreiben von RLT-Anlagen

7.2.1 Gesamtanlage

7.2.2 Ventilatoren

7.2.3 Motoren

7.2.4 Warmetbertrager

7.2.5 Filter

7.2.6 Luftbefeuchter

7.2.7 Jalousieklappen

7.2.8 Brandschutzklappen

7.2.9 Luftleitungen, Kammern, RLT-Geratetlren

7.2.10 Kalteanlagen

7.2.11 Steuerung, Regelung, Gebaudeautomation

7.2.12 Checkliste zur systematischen Fehlersuche

7.3 Begriffe und Definitionen

7.3.1 Entfeuchtung

7.3.2 Heizlast/Heizleistung

7.3.3 Kuhllast/Kuhlleistung

7.3.4 Luftwechselrate

7.4 Zusammenstellung der wichtigsten Vorschriften und Regelwerke

7.4.1 Empfehlungen des Arbeitskreises Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher
und kommunaler Verwaltungen (AMEV)

7.4.2 Gesetze und Verordnungen, insbesondere

7.4.3 Normen des Deutschen Instituts fir Normung (DIN), insbesondere:
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Mitarbeiter

Anhang

Erganzende Anlagen der Landeshauptstadt Miinchen

Hinweise fir Intranet-Anwender*innen:

Es ist der vollstandige Pfad zu dem jeweiligen Dokument innerhalb der Digitalen
Hochbaubibliothek (Dibib) bzw. im jeweiligen Laufwerk angegeben.

Hinweise fur Externe:
Bitte rufen Sie die jeweils aktuellen Dokumente Uber die angegebenen Bezugsquellen ab.
Nicht extern abrufbare Anlagen erhalten Sie tGber H7.

A4 Qualitatsvorgaben Haustechnik —Gebaudeautomation (QVH-GA)

\\fsbau.muenchen.de\bau-ablage\H-DA-
Digitale Hochbaubibliothek\C Standards und Technik Hochbau\CHO04 Technische Gebaude
ausrustung H7 H8 H9\02 Planungsgrundlagen Haustechnik\Gebaudeautomation QVH GA

A6 AMEV-RLT-Anlagen (Hinweise zur Planung, Ausfiihrung und Betrieb von
Raumlufttechnischen Anlagen fir 6ffentliche Gebaude) Stand 01.07.2023

\\fsbau.muenchen.de\bau-ablage\H-DA-
Digitale Hochbaubibliothek\C Standards und Technik Hochbau\CHO04 Technische Gebé&ude
ausristung H7 H8 H9\01 AMEV\RLT Anlagen Bau

https://www.AMEV-online.de

A8 AMEV-Gebaudeautomation (Hinweise fur Planung, Ausfiihrung und Betrieb der
Gebé&udeautomation in offentlichen Gebauden) Stand: August 2023

\\fsbau.muenchen.de\bau-ablage\H-DA-
Digitale Hochbaubibliothek\C Standards und Technik Hochbau\CHO04 Technische Gebé&ude
ausristung H7 H8 H9\01 AMEV\Gebdudeautomation

http://mwww.AMEV-online.de

A10 Checkliste Baubestandsdokumentation Liftungsarbeiten DIN 18379
(BBD_Muster_HLS_CL_Anl_Liftung)::

\\fsbau.muenchen.de\bau-ablage\H-DA-
Digitale Hochbaubibliothek\l Baubestandsdokumentation

A12 Checkliste Baubestandsdokumentation Gebaudeautomation DIN 18386 (MSR- H/L/S)
(BBD_Muster_ HLS_CL_Anl_MSR):
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file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/02_Planungsgrundlagen_Haustechnik/Gebäudeautomation_QVH_GA
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/02_Planungsgrundlagen_Haustechnik/Gebäudeautomation_QVH_GA
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/02_Planungsgrundlagen_Haustechnik/Gebäudeautomation_QVH_GA
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/01_AMEV/RLT_Anlagen_Bau
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/01_AMEV/RLT_Anlagen_Bau
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/01_AMEV/RLT_Anlagen_Bau
https://www.amev-online.de/
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/01_AMEV/Gebäudeautomation
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/01_AMEV/Gebäudeautomation
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/C_Standards_und_Technik_Hochbau/CH04_Technische_Gebäudeausrüstung_H7_H8_H9/01_AMEV/Gebäudeautomation
http://www.amev-online.de/
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/I_Baubestandsdokumentation
file://///fsbau.muenchen.de/bau-ablage/H-DA-Digitale_Hochbaubibliothek/I_Baubestandsdokumentation

\\fsbau.muenchen.de\bau-ablage\H-DA-
Digitale Hochbaubibliothek\l Baubestandsdokumentation

A13 AK Energieeinsparung des Deutschen Stadtetages, Hinweise zum kommunalen
Energiemanagement — Ausgabe 4.2 ,Raumtemperaturen und Innenraumbeleuchtung im
Gebaudebestand”

\\fsbau.muenchen.de\bau-ablage\H-DA-
Digitale Hochbaubibliothek\C Standards und Technik Hochbau\CHO3 Energiemanagement
HZ1 H9\08 Deutscher Stadtetag

https://www.staedtetag.de/themen/klimaschutz-und-energie/hinweise-zum-kommunalen-
energiemanagement

A28 Auszug aus der Anlage 3b zum ,Grundsatzbeschluss Il / Klimaneutrales Minchen 2035
und Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030: Von der Vision zur Aktion“ vom 19.01.2022,
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 05040) - Seite 13

\\fsbau.muenchen.de\bau-ablage\H-DA-
Digitale Hochbaubibliothek\C Standards und Technik Hochbau\CH04 Technische Gebéude
ausrustung H7 H8 H9\02 Planungsgrundlagen Haustechnik\QVH Anlagen

A31 Qualitatsvorgaben Haustechnik — Klichenplanung
(QVH_KUC_ENTWURF)

\Wfsbau.muenchen.de\bau-ablage\H-DA-
Digitale Hochbaubibliothek\C Standards und Technik Hochbau\CH04 Technische Gebaude
ausrustung H7 H8 H9\02 Planungsgrundlagen Haustechnik\Kiichenplanung
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